
Sorgerecht 
Das Thema Sorgerecht ist in unserer Praxis ein sehr sensibles Thema, bei dem wir nur 
gemeinsam das Beste für ihr Kind erreichen können. Um eine Diagnostik bei Ihrem Kind 
/Pflegekind/in Obhut genommenes Kind durchführen zu können, benötigen wir zwingend das 
Einverständnis beider Sorgeberechtigter. Es ist ausgeschlossen und nicht rechtens eine 
Diagnostik ohne die Zustimmung aller Sorgeberechtigten durchzuführen. 

Sollte diese Sorgerechtsbescheinigung nicht vor dem ersten Diagnostiktermin im Original 
mit Unterschrift beider Sorgeberechtigten vorliegen, können wir den Termin nicht 
durchführen. 

Bitte lassen Sie uns gemeinsam - im Sinne und zum Wohle ihres Kindes - an die 
vorgegebenen Richtlinien halten 

Sollten sie alleiniges Sorgerecht besitzen, benötigen wir eine Kopie des Bescheides. 

Bitte informieren sie den Arzt/die Mitarbeiter über ein geteiltes Sorgerecht, damit wir 
Ihnen das benötigte Formular aushändigen können 

Ich habe die Aufklärung zum Sorgerecht erhalten und verstanden.  

O Bei meinem Kind   besteht das gemeinsame        
Sorgerecht, beide Eltern leben mit dem Kind zusammenleben. Beide Eltern sind über die 
Termine in unserem Haus informiert und somit einverstanden. 

 
O Bei meinem Kind   besteht ein gemeinsames 

Sorgerecht (die Sorgeberechtigten sind getrennt) und ich werde die erforderliche 
Bescheinigung innerhalb von 5 Werktagen einreichen. Sollte dieses nicht in dem 
vorgegebenen Zeitraum möglich sein, informiere ich umgehend die Praxisverwaltung. 

 
O Ich habe alleiniges Sorgerecht für mein Kind   und 

werde eine Kopie des Bescheides innerhalb von 5 Werktagen einreichen. 

 

 

______________________________ 

Datum/Unterschrift 


